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Annahme aus, dass die Einnahmeverluste relativ gering sein
werden und teilweise durch, die Anwendung anderer Ver-
tragsbestimmungen wieder ausgeglichen werden. Zur posi-
tiven Bilanz zählt der Bundesrat ebenfalls den mit dem
Abkommen verbundenen erhöhten Schutz der schweizeri-
schen wirtschaftlichen Interessen in der Elfenbeinküste.
Das Abkommen wurde von den Kantonen und den interes-
sierten Wirtschaftskreisen im Vernehmlassungsverfahren
positiv bewertet.
Der Ständerat hat dem Bundesbeschluss in der Sommerses-
sion 1988 ohne Gegenstimme zugestimmt. Die einstimmige
Kommission beantragt Eintreten auf die Vorlage und
Zustimmung zum Bundesbeschluss über ein Doppelbe-
steuerungsabkommen mit der Elfenbeinküste.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière

Detailberatung - Discussion par articles

Titel und Ingress, Art. 1 und 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Titre et préambule, art. 1 et 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

Für Annahme des Beschlussentwurfes 134 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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Herr Allenspach unterbreitet im Namen der Wirtschaftskom-
mission den folgenden schriftlichen Bericht:

Mit dieser Vorlage beantragt der Bundesrat die Genehmi-
gung einer Revision des Doppelbesteuerungsabkommens
mit Norwegen aus dem Jahre 1956. Das von Norwegen 1979
eingereichte Revisionsbegehren stand im Zusammenhang
mit steuerlichen Problemen, die bei der Erforschung und
Ausbeutung der Bodenschätze in der Nordsee entstanden
waren. Daraus entstehende Einkünfte und Gewinne sollten
in Norwegen auch steuerlich erfasst werden können.
Dem norwegischen Begehren nach einer Anerkennung der
fiktiven Betriebsstätte auf dem Kontinentalsockel, wonach
eine nur 30 Tage im Jahre übersteigende Erforschung und
Ausbeutung von 'Bodenschätzen auf dem Norwegen zuge-
sprochenen Kontinentalsockel eine BetriebsstÉ ïte mit allen
steuerlichen Folgen begründet hätte, konnte schweizeri-
scherseits nicht entsprochen werden, weil sich eine solche
Bestimmung einseitig zugunsten Norwegens ausgewirkt
hätte. Man kam dann überein, den territorialen Seltungsbe-
reich des Abkommens auf das Festland und di , Territorial-

gewässer zu beschränken und den Kontinentalsockel aus-
zunehmen. Diese Lösung könnte zwar in Einzelfällen zu
Doppelbesteuerungen führen; der Bundesrat ist jedoch
gewillt, diesen Nachteil in Kauf zu nehmen, um einseitige
Konzessionen der Schweiz und damit ungünstige präjudi-
zielle Auswirkungen zu vermeiden.
Nach norwegischem Recht wird die Doppelbesteuerung
gemildert, weil ausgeschüttete Gewinne bei der Berech-
nung der Staatssteuer vom Gewinn der Gesellschaft in
Abzug gebracht werden können. Das Abkommen trägt die-
sem Umstand insoweit Rechnung, als Norwegen auf Divi-
denden generell eine Quellensteuer von 15 Prozent erheben
darf, während die Schweiz ihre Steuer im Beteiligungsver-
hältnis auf 10 Prozent zu begrenzen hat.
Zinsen und Lizenzgebühren können nur im Wohnsitzstaat
des Empfängers besteuert werden.
Besondere Bestimmungen werden für die Besteuerung der
Einkünfte aus unselbständiger und selbständiger Erwerbs-
tätigkeit vereinbart, die vom norwegischen Festland aus im
Zusammenhang mit der Erforschung und Ausbeutung von
Bodenschätzen des norwegischen Kontinentalsockels aus-
geübt werden. Halten sich Personen, die einer Beschäfti-
gung dieser Art nachgehen, innerhalb eines Zeitraumes von
zwölf Monaten länger als 183 Tage in Norwegen auf, so steht
Norwegen das Besteuerungsrecht für die Erwerbseinkünfte
zu. Sollte Norwegen von dieser Besteuerungsbiìfugnis kei-
nen Gebrauch machen, hat die Schweiz ein subsidiäres
Besteuerungsrecht.
Gemäss schweizerischer Abkommenspolitik sieht der Artikel
über den Informationsaustausch vor, dass nur diejenigen
Auskünfte ausgetauscht werden können, die für die richtige
Anwendung des Abkommens notwendig sind.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
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